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Seelſorger und Eltern werden Aher den n der tadt Fremden ver
läſslichen Leuten empfehlen, die ſich ſeiner annehmen und auf
bieten, ihn zum (Cltri un einen Verein 3u vermögen. So
kann manche jugendliche Unſchuld gerette werden.

ögen dieſe Zeilen die Veranlaſſung ſein, daſs die berufenen
Actoren der Landflucht ihre Aufmerkſamkeit zuwenden und ihre Er
fahrungen hier mittheilen!

St Florian. 0 Pachinger
III (Dar ein Erziehungsbeitrag bei Unſicherheit

der Baterſchaft gefordert erden?: Amalie, die Frau eines
wenig bemittelten Gewerbetreibenden, hat vor threr Ehe un mehr
facher, ſündhafter Bekanntſchaft gelebt, die nicht ohne Folgen Ie.
Nach threr Niederkunft wollte ſie eine Unterſtützung aben; aber
keiner der beiden Männer,. mit denen ſie im letzten Jahre verkehrte,
wollte zahlen Deshalb verklagte ſie den einen und erhält vom Richter
einen jährlichen Zuſchuſs von für zehn ahre zugeſprochen.
Später ird ſie unruhig darüber. Reſtituieren kann ſie nicht, da ſie
kein eigenes Vermögen hat, ihr Mann aber ihr ni gibt und nur
um den verbotenen Umgang mit dem zahlenden Manne weiß Was
muſs ihr auflegen?

5 un g Die Handlungsweiſe Amalien iſt ungerecht. Denn
Vor Gericht bezeichnet ſie den einen, heißen wir ihn Primus, als
Qter des Kindes, der dann durch richterlichen Spruch zu jährlich
5 Erziehungsgelder verurtheilt wird Der Ri ter präſumiert
die Wahrheit der Ausſage maliten In Wirklichkeit liegt die Sache
nicht o Secundus kann gerade ſo gut der Vater ſein als Primus.
Somit ird dem Primus eine ſichere Verpflichtung Qus  & einem Grunde
aufgelegt, für deſſen xiſtenz eS nur eine Probabilität gibt; EL ſoll
eine Forderung befriedigen, d. 0 ę wird Aus dem ſichern Beſitz
ſeine Geldes hinausgenöthigt, wiewohl der Kläger nuLr en mög  2  —
E. Recht hat Das iſt ungerecht. Zudem iſt Amalie durch ihr
ockeres Leben allein verantwortlich für die Unſicherhei ezügli der
aterſchaft thre Kindes Primus hingegen hat nirgends die ſtrenge
Gerechtigkeit verletzt, weder der Amalie gegenüber, die ihn frei zuließ,
noch auch der proles gegenüber, da ELr uur materiell die zweifelhafte
Vaterſchaft veranlaſste, Amalie aber formell

Freilich gibt eS beſonders Uunter den lteren Auctoren manche,
die ſowohl den Primus als den Secundus für die Erziehungskoſten
verantwortlich machen, indem ſie dem Kinde das Forderungsrecht
zuerkennen. Doch die lichtvolle Auseinanderſetzung ugo disputatio
13 II 19 hat den Gründen jener Anſicht die Beweiskra
eswegen ſagt der heilige Alphons III 658 mit Recht von der
entgegengeſetzten Anſicht „Spectata ratione t SOlute 1oquendo
probabilior eSt; 1161110 enim Chetur Ad damnum. nisi Cérto
moraliter COnstet. ipsum fuisse CallsalIII damni“. Das neue bürger⸗
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liche eſe

U des deutſchen Reiches ſtimmt auch in dieſem
Punkte Dle in ˙⁰ manchen andern mit dem Naturrecht überein, das
* formell nicht anerkennt. Es chließt nämlich jeden Rechtsanſpruch
aus, venn während der Empfängniszeit die Utter einem dritten
die Beiwohnung geſtattete. Darnach müſste malie alſo alle Gelder
reſtituieren; nUuL ihr Unvermögen kann ſie entſchuldigen. Oie hat 10
nichts und kann nich verpflichtet werden, threm Manne alles 3u
offenbaren; eS Qre den häuslichen Frieden geſchehen und würde
nichts nützen, da der Mann ſich weigern würde das Geringſte zu
geben; ſind doch ohne Zweifel die jährlichen f der Grund E·
weſen, weshalb C- die Amalie trotz des vorhandenen Kindes zur
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mne andere Löſung findet unſer Caſus dort, der Richter

nach anders lautenden poſitiven Geſetzen ſeinen pru fällt Ab
geſehen von andern Rechten wird nach öſterreichiſchem Recht 163
der als Ater angeſehen, welcher der Utter des Kindes innerhalbder zur Empfängnis des geborenen Kindes möglichen Zeit beiwohnte.Dieſe geſetzliche Präſumption bleibt auch dann eſtehen, enn die
Utter mehrere zuließ Delama de just II. 391. Ein ſolches Geſetzkann niemand mit Recht als nicht indend anſehen, und deshalb be⸗
ründet der Richterſpruch eln wahres Forderungsrecht. Sowohl das
Gemeinwohl wie das E der unehelichen Kinder laſſen * dem
Geſetzgeber angezeigt erſcheinen, von ſeiner efugnis und MachtGebrauch zu machen, die Delinquenten zur Tragung der Koſten 3uverurtheilen, die ſich Qus threr freventlichen Handlung ergaben. ſt
alſo der Richterſpruch nach ſolchen giltigen Geſetzen gefällt, ſo iſtAmalie von jeder Reſtitution freizuſprechen.

Valkenberg. Stentrup
Taufe eines Kindes ab  Uener Eltern.)

Iſtvan, ein Ungar, ſiedelte ſich un Niederöſterreich . wo EL ſicheln Bauerngut kaufte. Er lernte hier en junges Ehepaar ennen.
Iſtvan verliebte ſich un die junge Ehegattin und wollte ſie heiraten.Der rechtmäßige Ehegatte erklärte ſich ganz einverſtanden. Iſtvangieng mit ſeiner Concubine nach Ungarn und erwarb dort für ſiedas Bürgerrecht. (lde raten lSdann Qus der katholiſchen Kirche
aus, ließen ſich Iun die unitariſtiſche Religionsgemeinde aufnehmen und
wurden vom zuſtändigen Religionsdiener Hierauf kehrtenbeide wieder un die alte Quaſi⸗Heimat In Niederöſterreich zurü Das
Er ind Aus dieſer angeblichen Ehe wurde dem zuſtändigen O⸗liſchen Pfarrer zur Qufe gebracht Der betreffende Pfarrer 0 ſichaber ereits NI ſeinen Ordinarius Um Verhaltungsmaßregeln e·wendet. Der Beſcheid autete „Das Kind könne nicht zur Qufezugelaſſen werden, da eS von Eltern abſtammt, we ihren Austritt
aus der katholiſchen Kirche erklärten und jetzt Unitarier ſind, die nachihren Glaubenslehren die heilige Dreifaltigkeit leugnen, die Qufe


